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Einsteigen und ab ins Abenteuer mit der 
Ev. Jugend Wesermünde in 2024! 
„Du tust mir kund den Weg zum Leben: 
Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu 
deiner Rechten ewiglich.“ Psalm 16:11 
Wir freuen uns, wenn ihr bei den Freizeiten 
dabei seid und sie mit Freude in Fülle und 
Wonne füllt. Ihr macht sie zu ganz 
besonderen Erlebnissen! 
Auch dieses Jahr wollen wir wieder mit euch 
schöne Momente und gemeinsame 
Erinnerungen sammeln. 
Auf ein Jahr voller Freude, Spaß und 
gemeinsamen Miteinanders!
Gottes freundlicher Segen begleite uns.

Starte ins Abenteuer!
Eiszeit im Schullandheim Bokel
Alter 8-13 Jahre 

Termin: 03. – 06.01.24

Seminar Nähe und Distanz
Alter: ab 14 Jahre

Termin: 10.02.24

Peer-to-Peer-Seelsorge
Alter: ab 18 Jahre

Termin: 20. 04.24

Gedenkstättenfahrt
Alter: ab 18 Jahre

Termin: 08. – 12.05.24

Himmelfahrtsfreizeit
Alter: 8 - 11 Jahre

Termin: 08. – 12.05.24

Landesjugendcamp Verden
Alter: ab 14 Jahre

Termin: 30.05. – 02.06.24

Kinderfreizeit Berensch Juleica-Kurs Berensch
Alter: 6 - 11 Jahre Alter: ab 14 Jahre

Termin: 22. – 29.06.24

Kanufreizeit
Alter: 13 - 16 Jahre

Termin: 29. 06. – 10.07.24

#coloryourfaith24
Alter: ab 15 Jahre

Termin: 01. – 08.07.24

Zeltlager Offendorf   Juleica-Kurs
Alter: 11 - 15 Jahre Alter: ab 15 Jahre

Termin:.24.07. – 01.08.24

Kindercamps Stotel
Alter: 7 - 11 Jahre (aus der Gemeinde Loxstedt und der Region SüdWest)

Camp I: 23. – 27.07.24, Camp II: 29.07. – 02.08.24

Baumparty
Termin: 14.09.24

Herbstschulungen KKJK-Wochenende 
Alter: ab 12 Jahre  Termin: 14. – 17.11.24

 Termin: 02. – 07.10.24 

Infos und Anmeldungen auf unserer Homepage 
www.freun.de oder QR-Code scannen.



AnmeldezettelZutreffendes
bitte ankreuzen!

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der nebenstehend an-
gekreuzten Veranstaltung an. Die in diesem Programmheft angegebenen
„Allgemeinen Reisebedingungen“ habe ich zur Kenntnis genommen
und erkläre mich damit einverstanden.

Name:  .............................................................................................................................

Vorname:  .........................................................................................................................

Straße:  .............................................................................................................................

Ort:  ..................................................................................................................................

Geb.-Dat.: .........................................  Tel.:  ....................................................................

EMail:  ..............................................................................................................................

Handy:  .............................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................
(Unterschrift des Teilnehmers / der Teilnehmerin)

 ..........................................................................................................................................
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Mein Sohn/meine Tochter ist SchwimmerIn/NichtschwimmerIn (Nichtzutreffendes
bitte streichen) und ich erteile mit dieser Anmeldung die Badeerlaubnis.

Schwimmabzeichen :   ......................................................................................................
Auf Folgendes ist bei meinem Kind besonders zu achten: (z.B. Allergien, Medika-
menteneinnahme, ...):  ................................................................................................

Tetanusspritze: ❍ ja ❍ nein Datum:   ......................................................................
Ich bin/mein Kind ist VegetarierIn: ❍ ja ❍ nein

Ich möchte mit a) .......................................................................................................

b)  ..................................................................................................................................

c)  ................................................................................................................................
zusammen in ein Zimmer, Zelt, Boot ....!

Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung
von Foto- und Videomaterial
Die gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der Evangelischen Jugend
sind grundsätzlich geprägt von vielen spannenden, herausfordernden,
prägenden und unwiederbringlichen Situationen und Erlebnissen. Dabei
steht das gemeinsame Erleben, Erfahrungen machen und Lernen im
Vordergrund.
Um allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese
ereignisreiche und gewinnbringende Zeit zu ermöglichen und daneben
auch die Tätigkeit des Jugendverbandes zu dokumentieren, werden
von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter*innen bei diesen Aktivitäten
gelegentlich Fotos und Videos gemacht.
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Bitte auch die nachfolgende Seite
„Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung von

Foto- und Videomaterial” unterschreiben ---> 1v2
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Eiszeit
 03. – 06.01.24

Seminar Nähe und Distanz
 10.02.24

Peer-to-Peer-Seelsorge
 20.04.24

Gedenkstättenfahrt
08. – 12.05.24

Himmelfahrtsfreizeit
08. – 12.05.24

Landesjugendcamp Verden
30.05. – 02.06.24

Kinderfreizeit Berensch 
22. – 29.06.24

Kanufreizeit 
29.06. – 10.07.24

#coloryourfaith24
01. – 08.07.24

Zeltlager Offendorf
24.07. – 01.08.24

Baumparty
14.09.24

Kindercamps Stotel
 I  23.07. – 27.07.24
 II 29.07. – 02.08.24

Schulung Berensch
22. – 29.06.24

 Juleicakurs

Herbstschulung
02. – 07.10.24

 JU-Start_kurs
 Juleicakurs
 Aufbaukurs
 Workshopkurs

KKJK-Wochenende
14. – 17.11.24

Region Süd/Region Süd-Ost
MAB-Wochenende 

 30.08. - 01.09.24



Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu verwenden, die die Würde
der abgebildeten Personen achten. Wir verp!ichten uns Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft
auszuwählen.
Für die Veröffentlichung/Verwendung der gemachten Fotos und Videos ist die Einwilligung der abgebildeten
Personen erforderlich. Bei minderjährigen Personen müssen die Eltern/die Personensorgeberechtigten
zustimmen. Aufgrund der im Regelfall mit dem Erreichen des Jugendlichenalters eintretenden persönlichen
Reife bei Teilnehmer*innen ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. Um diese Einwilligung
bitten wir hiermit freundlichst.
Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise:

1. in verschiedensten Druckwerken (z.B. Pressemitteilung, Gemeindebrief, Fotobücher,
Werbung für künftige Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/oder

2.auf eine CD/DVD zu brennen und diese an Kinder und Jugendliche/Eltern unseres
Verbandes zu verteilen und/oder

3. anlassbezogen auf elektronischem Weg (z.B. Mail, Dropbox etc.) an die Eltern und die
Teilnehmer*innen der Aktion selbst zu senden und/oder

4.in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung des Veranstalters/unseres
Jugendverbandes und dessen Untergliederungen einzustellen und/oder

5. in öffentlich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen und/oder
6.im Internet (Webalbum, YouTube, Blog) zum Abruf einzustellen und/oder
7. in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke (z.B. WhatsApp) an die jeweiligen

Teilnehmer*innen weiterzuleiten.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann von ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch nur teilweise -
widerrufen werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/verwendete Fotos und
Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende
ihrer Zeit/der Zeit ihres Kindes in unserem Jugendverband hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder
ihrem Widerruf entstehen weder ihnen, noch ggf. ihrem Kind irgendwelche Nachteile.
Im Rahmen der gedruckten Verwendung, jedoch nicht bei der Darstellung oder Veröffentlichung auf elektro-
nischen Datenträgern oder im Internet, in sozialen Netzwerken oder der Übermittlung per Mail, beabsichtigen
wir im Einzelfall, die Vor- und Nachnamen der auf den Fotos abgebildeten Personen anzugeben. Im Übrigen
werden - wenn überhaupt - die Vornamen angegeben.

Ich willige in diese beschränkte Angabe von Vor- und Nachnamen ein: Ja Nein

ist, ein.

Vorname der Person auf dem Foto/Video :  ..........................................................................................................

Nachname der Person auf dem Foto/Video:  ........................................................................................................

Ort, Datum: ............................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................
Unterschrift der abgebildeten Person (ab 18 Jahren) bzw. Unterschrift der/des Personenberechtigten

 ................................................................................................................................................................................
Unterschrift des abgebildeten Minderjährigen (ab 14 Jahren)
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Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die Anfertigung und die in den oben abgedruckten
Bedingungen zur Veröffentlichung/Verwendung von Fotos und Videos, auf denen mein/unser Kind zu sehen

2v2



Reisebedingungen
Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Ferienfreizeiten bzw. 
Kinder- und Jugendreisen der Evangelischen Jugend Wesermünde

1. Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung wird der Evangelischen Jugend Wesermünde 
als Veranstalter der Ferienfreizeit der Abschluss eines Reisever-
trags aufgrund der in der Ausschreibung genannten Leistungsbe-
schreibungen und Preise unter Einbeziehung dieser Teilnahme-
bedingungen verbindlich angeboten. Der/Die Abmeldende ist an 
sein/ihr Angebot für die Dauer von 14 Tagen ab dessen Eingang 
beim Veranstalter gebunden. Die Anmeldung erfolgt schriftlich 
auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular. Bei 
Minderjährigen ist sie von einem Personen- sorgeberechtigten 
zu unterschreiben. Mit der Übersendung einer Teilnahmebestä-
tigung des Veranstalters an den/die Anmeldende/n kommt der 
Reisevertrag zustande. Sollte die Freizeit bereits voll belegt sein 
oder der Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird der/
die Anmeldende umgehend benachrichtigt.  

2. Bezahlung
Der Teilnahmebeitrag ist, sofern in der Ausschreibung nichts Ab-
weichendes vermerkt ist, spätestens vier Wochen vor Beginn der 
Ferienfreizeit fällig.

Zahlungen sind auf das Konto des Veranstalters

Ev.-luth. Kirchenamt Elbe-Weser 
Weser-Elbe Sparkasse, IBAN: DE06 2925 0000 0110 0114 22

zu leisten. Der Veranstalter bittet, beim Verwendungszweck der 
Zahlung unbedingt die in der Ausschreibung angegebene Frei-
zeitnummer und den Namen des/der Teilnehmenden anzugeben. 
Barzahlungen werden vom Veranstalter nicht entgegen genom-
men.  

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs- und  
Preisänderungen

Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen 
Rechte und P!ichten ergibt sich aus der Leistungs- beschrei-
bung in der Ausschreibung, den evtl. ergänzenden Angaben auf 
der Homepage des Veranstalters, den Angaben in der Fahrtan-
meldung, der Teilnahmebestätigung sowie dieser Bedingun-
gen.  Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der 
Ferienfreizeit obliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen die Aufsichtsp!icht über die minderjährigen Teilnehmenden. 
Dem/Der Anmeldenden ist bekannt, dass hierfür möglichst schon 
vorab eine genaue Kenntnis etwaiger besonderer Umstände (z. 
B. Krankheiten, Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, 
spezielle Nahrungsbedürfnisse) des/der Teilnehmenden erfor-
derlich ist. Er/Sie verp!ichtet sich daher, dem Veranstalter diese 
Informationen auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen 
Formular mitzuteilen. 

Der Veranstalter kann nach Vertragsabschluss Änderungen und 
Abweichungen von einzelnen Leistungen oder P!ichten vor-
nehmen, wenn diese nicht erheblich sind, den Gesamtzuschnitt 
der Ferienfreizeit nicht beeinträchtigen oder sonst für den/die 
Teilnehmenden zumutbar sind. Im Falle der erheblichen Ände-
rung einer wesentlichen Reiseleistung oder einer Erhöhung des 
Reisepreises um mehr als 5% hat der Veranstalter den/der An-
meldenden unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Fahrtan-
tritt, davon in Kenntnis zu setzen. Der/Die Anmeldende ist dann 
berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder 
die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit 
zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine sol-
che aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. Er/Sie hat 
dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters 
diesem gegenüber geltend zu machen. 

4. Teilnahme eines/einer Ersatzreisenden
Der/die Teilnehmende kann sich bis zum Beginn der Ferienfrei-
zeit durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den in 

der Ausschreibung angegebenen besonderen Fahrterfordernis-
sen genügt und seiner/ihrer Teilnahme keine gesetzlichen Vor-
schriften oder behördlichen Anordnungen entgegenstehen. In 
diesem Fall wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 €  
berechnet.  

5. Rücktritt des Anmeldenden vor Reisebeginn 
Der/Die Anmeldende kann jederzeit vor Beginn der Ferienfrei-
zeit vom Reisevertrag zurücktreten, der Rücktritt ist schriftlich 
zu erklären. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung 
beim Veranstalter.

Bei Minderjährigen muss der Rücktritt von einem Personensor-
geberechtigten erklärt werden. Die bloße Nichtzahlung des Fahr-
preises ist keine Rücktrittserklärung. Tritt der/die Anmeldende 
vom Reisevertrag zurück oder tritt der/die Teilnehmende die 
Ferienfreizeit nicht an, so kann der Veranstalter einen angemes-
senen pauschalen Ersatz für seine getroffenen Vorkehrungen 
und Aufwendungen unter Berücksichtigung einer anderweitigen  
Verwendung der Reiseleistung verlangen. Dieser beträgt bei  
einem Rücktritt:

Gruppen-Busreisen (Reisebus oder Kleinbus/Bulli):  
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn: 5 % des Reisepreises 
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 30 % des Reisepreises 
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises 
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 65 % des Reisepreises 
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 80 % des Reisepreises 
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises 

6. Rücktritt des Veranstalters vor Reisebeginn
Der Veranstalter kann vom Reisevertrag zurücktreten: 
a) wenn der/die Anmeldende die Teilnehmerinformationen 
ungeachtet der ihm/ihr hierfür gesetzten Frist und einer 
schriftlichen Nachfrist von mindestens einer Woche nicht beim 
Veranstalter einreicht. 

b) bis eine Woche nach Erhalt der Teilnehmerinformationen, 
wenn für ihn erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen,  
gesundheitlichen, pädagogischen oder aus Gründen der Auf-
sichtsführung – die Teilnahme der angemeldeten Person mit  
einem nicht vertretbaren Risiko für die/den Teilnehmende/n, die 
anderen Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist.  

c) wenn der/die Teilnehmende ohne ausreichende Entschuldi-
gung nicht an dem/den vom Veranstalter mitgeteilten Vorberei-
tungstag/en teilnimmt.  

d) wenn der/die Anmeldende oder der/die Teilnehmende seine 
vertraglichen P!ichten nicht einhält, insbesondere der Teilnah-
mebeitrag nicht fristgerecht (Anzahlung und Restzahlung) be-
zahlt wird;  

e) beim Bekanntwerden für die Aufsichtsführung oder die Durch-
führung der Ferienfahrt wesentlicher persönlicher Umstände 
des/der Teilnehmenden nach Abschluss des Reisevertrages, 
wenn durch diese eine geordnete oder sichere Durchführung der 
Ferienfahrt für den/die Teilnehmende oder die anderen Teilneh-
menden nicht gewährleistet ist.  

f) bis zu 28 Tage vor Reisebeginn, wenn die in der Ausschreibung 
genannte Mindestteilnehmerzahl für die betreffende Ferienfrei-
zeit nicht erreicht wird. Der/Die Anmeldende ist dann berechtigt, 
die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Ferienfreizeit 
zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, ihm eine 
solche aus seinem Angebot ohne Mehrpreis anzubieten. 

In allen anderen Fällen wird der etwa schon geleistete Teilnah-
mebeitrag in voller Höhe zurückerstattet, weitere Ansprüche des 
Anmeldenden sind ausgeschlossen.  

7. Kündigung des Veranstalters
Der Veranstalter bzw. die Leitenden der Ferienfreizeit als dessen 
bevollmächtigte Vertreter*innen können den Reisevertrag ohne 

Reisebedingungen
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der/die Teilnehmende die 
Durchführung der Ferienfreizeit ungeachtet einer Abmahnung 
der Freizeitleitung so nachhaltig stört, dass der Veranstalter 
seine Aufsichtsp!icht gegenüber den Teilnehmenden der Feri-
enfreizeit oder die weitere schadensfreie Durchführung der Feri-
enfreizeit nicht mehr gewährleisten kann oder wenn sich der/die 
Teilnehmende ungeachtet einer Abmahnung der Freizeit- leitung 
sonst in einem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Kündigung des Reisevertrages gerechtfertigt ist. 

Die Kosten für die vorzeitige Rückbeförderung des/der Teilneh-
menden nach einer Kündigung sowie weitere damit im Zusam-
menhang anfallende Kosten werden dem Anmeldenden bzw. 
den Personensorgeberechtigten in Rechnung gestellt. In diesem 
Fall behält der Veranstalter den Anspruch auf den vollen Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen anrechnen lassen, die er aus einer Erstattung oder einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt. 

8. Kündigung wegen höherer Gewalt  
bis 31 Tage vor Fahrtbeginn 5 % des Reisepreises 
bis 14 Tage vor Fahrtbeginn: 20 % des Reisepreises 
bis 7 Tage vor Fahrtbeginn: 40 % des Reisepreises 
ab 7 Tage bis zum Fahrtbeginn: 50 % des Reisepreises  
ab 2 Tage bis zum Fahrtbeginn: 60 % des Reisepreises  
und bei Nichtantritt zur Fahrt: 90 % des Reisepreises. 

Wird die Durchführung der Ferienfreizeit infolge bei Vertrags-
abschluss nicht vorhersehbarer Umstände höherer Gewalt  
(z. B. Krieg, innere Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen, hoheit-
liche Anordnungen etc.) wesentlich erschwert, gefährdet oder 
beeinträchtigt, so sind beide Seiten zur Kündigung des Reisever-
trages berechtigt. In diesem Fall kann der Veranstalter für die 
bereits erbrachten oder zur Beendigung der Ferienfreizeit noch 
zu erbringenden Leistungen eine Entschädigung verlangen. Der 
Veranstalter ist verp!ichtet, die infolge der Aufhebung des Ver-
trags notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls 
der Vertrag die Rückbeförderung umfasste, den/die Teilnehmen-
de zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung 
tragen der Veranstalter und der Anmeldende je zur Hälfte. Im 
Übrigen fallen die Mehrkosten dem/der Anmeldenden zur Last. 

9. Versicherungen
Der Veranstalter hat für die Teilnehmenden während der Dauer 
der Ferienfreizeit eine Unfall- und eine Haftp!ichtversicherung 
abgeschlossen. Letztere tritt jedoch nur bei Schäden gegenüber 
Dritten ein, nicht bei Schäden, die sich die Teilnehmenden unter-
einander zufügen und gilt nur subsidiär zu anderen bestehenden 
Versicherungen. Kein Versicherungsschutz besteht bei Ansprü-
chen aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen aller 
Art. Der Veranstalter emp#ehlt ggf. den Abschluss eigener zu-
sätzlicher Versicherungen (Reiserücktrittskosten, Reisegepäck, 
Haftp!icht, Auslandskrankenschutz etc.), um die mit der An-
meldung/Teilnahme an der Ferienfreizeit verbundenen Risiken 
zu mindern. 

10. Pass- und Visavorschriften
Der Veranstalter verp!ichtet sich, deutsche Staatsangehörige 
oder Staatsangehörige des Staates, in dem die Ferien- freizeit 
angeboten wird, bei Auslandsreisen über geltende Pass- und 
Visavorschriften zu informieren. Für Angehörige anderer Staaten 
erteilt das zuständige Konsulat Auskunft. Für die Erfüllung be-
hördlicher Au!agen, Zoll- und Gesund- heitsvorschriften sowie 
die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente ist, sofern 
dies der Veranstalter nicht ausdrücklich übernommen hat, der/
die Anmeldende selbst verantwortlich. Der Veranstalter haftet 
nicht für unvor- hersehbare Verzögerungen der diplomatischen 
Vertretungen bei der Ausstellung von Reisedokumenten und 
beim Zugang, sofern ihn nicht ein eigenes Verschulden trifft.  

11. Haftung des Veranstalters
Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden des/der 
Teilnehmenden, die nicht Körperschäden sind, ist der Höhe nach 
beschränkt auf den dreifachen Reisepreis, soweit ein solcher 
Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird oder soweit der Veranstalter für einen Schaden allein we-
gen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist. Bei Schäden durch nicht vorhersehbare höhere Gewalt, durch 
vorwerfbar fehler- hafte Angaben in der Fahrtanmeldung oder 
infolge von vorwerfbaren Verstößen des/der Teilnehmenden ge-
gen Anordnungen der Freizeitleitung übernimmt der Veranstalter 
keinerlei Haftung. Er haftet auch nicht für Schäden, Krankheit, 
Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch fahrlässiges 
Verhalten des/der Teilnehmers/in verursacht werden. Der Veran-
stalter haftet ferner nicht für Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden und die in der Leistungsbeschreibung 
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet sind.  

12. Obliegenheiten der/des Anmeldenden und  
der/des Teilnehmenden

Bei auftretenden Schwierigkeiten ist jeder/jede Teilnehmende 
verp!ichtet, alles Zumutbare zu tun, um zu deren Behebung 
beizutragen und evtl. Schäden für alle Beteiligten so gering wie 
möglich zu halten. Er/sie ist verp!ichtet, Beanstandungen unver-
züglich der Leitung der Ferienfreizeit oder dem Veranstalter mit-
zuteilen und dieser eine angemessene Frist zur Abhilfe zu setzen, 
wenn nicht die Abhilfe unmöglich ist oder von der Leitung der 
Ferienfreizeit oder vom Veranstalter ernsthaft verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrags durch ein be-
sonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Kommt 
ein/eine Teilnehmende/r dieser Verp!ich- tung nicht nach, so 
stehen ihm/ihr oder dem/der Anmeldenden Ansprüche inso-
weit nicht zu. Die Leitung der Ferienfreizeit ist beauftragt und 
verp!ichtet, für Abhilfe zu sorgen, soweit dies möglich und zu-
mutbar ist. Ansprüche nach den § 651 c bis f des Bürgerlichen 
Gesetzbuches hat der/die Anmeldende innerhalb eines Monats 
nach dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit ge-
genüber dem Veranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der 
Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn der/
die Anmeldende die Frist ohne eigenes Verschulden nicht einhal-
ten konnte. Die vertraglichen Ansprüche des/der Teilnehmenden 
und des/der Anmeldenden verjähren nach Ablauf eines Jahres 
nach dem vertraglich vorgesehenen Ende der Ferienfreizeit.  

13. Datenschutz
Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der 
Daten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmen- den 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung 
der Daten, sofern diese nicht mehr für die Abwicklung der 
Ferienfreizeit erforderlich sind. Er erteilt dem/der Anmeldenden 
auf Anfrage Auskunft, welche seiner Daten bei ihm gespeichert 
sind. Die Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung des/
der Anmeldenden ist ausgeschlossen, außer an Unternehmen 
und Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen 
der Ferienfreizeit beauftragt sind. 

14. Schlussbestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrags 
oder dieser Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirksam-
keit des ganzen Vertrages zur Folge. Die Rechtsbeziehungen 
zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach 
deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist Körper-
schaft Öffentlichen Rechts

Stand: Juli 2018  
Veranstalter: Evangelische Jugend Wesermünde 
Ev. Kreisjugenddienst Diakon Michael Hinrichs 
Telefon: 04747/874822 Telefax: 04747/874823  
E-Mail: kjd.beverstedt@freun.de38 3938
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